
Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für 
Pflanzenernährung DGP e.V. zur Novellierung 
der Stoffstrombilanzverordnung 

VERANLASSUNG 

Im April 2020 wurden durch die Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung und anderer 

Vorschriften die Paragrafen 8 „Nährstoffvergleich“ und 9 „Bewertung des betrieblichen Nähr-

stoffvergleiches“ der Düngeverordnung aufgehoben, um den Erfüllungsaufwand zu begrenzen 

und eine Doppelbilanzierung zu vermeiden (BMEL 2020). Bereits im Oktober 2019 hatte sich die 

Bundesregierung darauf festgelegt, dass die selbstgesetzte Verpflichtung zur Novellierung der 

Stoffstrombilanzverordnung im Jahr 2023 bereits auf den Winter 2020-2021 vorgezogen werden 

musste (Deutscher Bundestag 2019 Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung zur Um-

setzung des Klimaschutzplans 2050). 

PROBLEMLAGE 

In Deutschland bestehen für die Pflanzennährstoffe Stickstoff (N) und Phosphor (P) in der Land-

wirtschaft erhebliche Überschüsse. Fortschritte zur Verminderung der Überschüsse wurden bis-

lang zu langsam erzielt und die Ergebnisse bleiben klar hinter den Forderungen der EU zurück.  

Die Stickstoffsalden in den Produktionsrichtungen Tierhaltung, Biogas und Gemüsebau sind weit 

von einer nachhaltig vertretbaren Größenordnung entfernt. Aktuelle Studien auf der Grundlage 

der OECD-Bilanzmethodik weisen für Veredlungsregionen Stickstoffsalden im 3-jährigen Mittel 

auf Kreisebene von bis 162 kg N ha-1 Jahr-1 aus (Häußermann et al. 2020). Auch wenn anerkannt 

wird, dass gewisse Verluste unvermeidbar sind, so stehen die aktuellen Salden in den genannten 

Produktionsrichtungen im strengsten Widerspruch zu §1 DüG Abs. 3 u. 4. 

Die Phosphorsalden in der Produktionsrichtung Tierhaltung sind in Deutschland flächendeckend 

weit von einer vertretbaren Größenordnung entfernt. Die DGP sieht es als gesichert an, dass 

eine Verordnung zum Schutz von Gewässern vor Phosphoreinträgen aus Gründen der Gefahren-

abwehr für aquatische Ökosysteme innerhalb weniger Jahre durch die Europäische Union erlas-

sen wird. Die in der Produktionsrichtung Tierhaltung aktuell übliche P-Düngungspraxis steht 

schon jetzt im strengen Widerspruch zu §1 DüG Abs. 3 u. 4. Nach Inkrafttreten der erwarteten, 

europäischen Regelungen zum Schutz von Gewässern vor Phosphor wird das Problem der P-

Überdüngung in den betroffenen Regionen über Jahrzehnte massive Nutzungseinschränkungen 

der Flächen und kaum übersehbare Sanierungskosten verursachen. Erhöhte P-Frachten schädi-

gen Süßwasser-Ökosysteme und Meere (Heckrath et al. 1995, Carpenter et al. 1998, Ngatia et al. 

2019). 

Die Minderung der Nährstoffsalden ist aus wissenschaftlicher Sicht die effizienteste Strategie 

zur Minderung von Umweltwirkungen bei gleichzeitiger Wahrung der Nahrungsmittelsicherheit, 

der Wirtschaftlichkeit und der Eigenverantwortlichkeit der landwirtschaftlichen Akteure. 
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Aus Sicht der DGP bietet einzig eine effiziente Implementierung von rechtlichen Rahmenbedin-

gungen, kombiniert mit effektivem Vollzug Aussichten auf Verbesserung der Situation. Sie sollte 

ergänzt werden durch wissenschaftlich fundierte, praxisorientierte Fachberatung der landwirt-

schaftlichen Praxis und durch Unterstützung bei der Implementierung von nachhaltigen, innova-

tiven Technologien und Einleitung notwendiger struktureller Änderungen. Die rechtlichen Rege-

lungen sollten regelmäßig durch wissenschaftliche Begleituntersuchungen evaluiert werden. 

NOVELLIERUNGSBEDARF AUS SICHT DER DGP 

Durch die Arbeitsgruppe ‚Ergebnisbericht BMEL Betriebliche Stoffstrombilanzen' wurden 2017 

vier sehr geeignete, zielführende Vorschläge zur Minderung der Stickstoffsalden von Betrieben 

mit Tierhaltung oder Biogas erarbeitet (Klages et al. 2017). Sie beinhalten im Wesentlichen, dass 

in Abhängigkeit von der eingesetzten Menge an organischen Düngemitteln ein maximaler 

Brutto-N-Saldo (inkl. atmosphärischer Deposition) von 90 bis 170 kg N ha-1 Jahr-1 als betriebliche 

Obergrenze festgeschrieben wird. Die DGP empfiehlt, für die Novellierung der StoffBilV gemäß 

des o.g. Berichts in Abhängigkeit von der eingesetzten Menge an organischen Düngemitteln 

initial eine betriebliche Obergrenze von bis zu 120 kg N ha-1 Jahr-1 festzulegen. Dieser Wert sollte 

kurzfristig, z.B. innerhalb von 5-7 Jahren, schrittweise auf 90 kg N ha-1 Jahr-1 vermindert werden. 

Die DGP empfiehlt weiterhin, die temporäre Natur dieses Wertes klar zu kommunizieren und 

anzukündigen, dass er mittelfristig, z.B. innerhalb von weiteren 10-12 Jahren, weiter in Richtung 

70 kg N ha-1 Jahr-1 abgesenkt werden muss, um das im Klimaschutzprogramm 2030 der Bundes-

regierung definierte Ziel zu erreichen (Deutscher Bundestag 2019). Die Obergrenzen sind von 

Beginn an mit effektivem Vollzug zu unterlegen. Im Hinblick auf diese Maßnahmen besteht drin-

gender Kommunikations- und Beratungsbedarf. Insbesondere besteht die Notwendigkeit der Ak-

zeptanzentwicklung dafür, dass über einen mittelfristig definierten Zeithorizont die zugelassenen 

N-Saldo-Obergrenzen weiter abgesenkt werden. Aufgrund der schwerwiegenden ökonomischen 

Implikationen besteht dringender Bedarf, die Auflagen durch Maßnahmen zu flankieren, die in 

ökonomisch tragfähiger Weise zu einem nachhaltigen Ausschleusen von Nährstoffen aus den be-

trieblichen Stoffkreisläufen führen (Anhang A1). 

Im Hinblick auf Verbesserungen im Bereich der regionalen bzw. lokalen P-Überschusssituation 

schlägt die DGP vor, i) dass Zielwerte definiert werden, die analog zur Brutto-N-Bilanzierung auf 

Brutto-P-Bilanzen beruhen, und, ii) dass diese ergänzt werden durch Vorgaben zur Verminde-

rung der P-Überversorgung von Böden, die sich über frühzeitig kommunizierte Zeiträume er-

strecken. Im Jahr 2020 befinden sich sehr große Anteile der Ackerflächen der Regionen mit 

intensiver Veredlungswirtschaft in P-Versorgungstufen, die oberhalb, weit oberhalb oder sehr 

weit oberhalb der wissenschaftlich sinnvollen P-Versorgungstufen liegen (oberhalb 6 mg PCAL 

100 g-1 Boden; P-Versorgungsstufe C; VDLUFA 2018). Durch die Novellierung der StoffBilV sollte 

dringend sichergestellt werden, dass eine sukzessive Verminderung der einzelbetrieblichen 

Flächenanteile mit Versorgungsstufen oberhalb von 6 mg PCAL 100 g-1 Boden mit zeitlich fest 

definierten Zielanteilen erreicht wird, z.B. durch Senkung der betrieblichen Flächenanteile in 

Versorgungsklassen oberhalb C auf max. 70 % im Jahr 2040. Aufgrund der sehr erheblich lang-

sameren Umsetzungsdynamik des Nährstoffs Phosphor sind hinsichtlich der P-Versorgungs-

stufen der Böden deutlich längere Fristen zu berücksichtigen als im Falle des Nährstoffs 

Stickstoff (Bennett et al. 2001, Van der Bom et al 2019; Hua und Zhu 2020). Die Brisanz der 

aktuellen Situation wird dadurch jedoch noch verstärkt. Der aktuell zulässige P-Saldo in Höhe 

von 10 kg P2O5 ha-1 Jahr-1 selbst auf den zahlreichen, sehr hoch versorgten Flächen der Vered-

lungsregionen steht im strengen Widerspruch zu §1 DüG Abs. 3 u. 4. Auf Flächen mit erheblicher 
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P-Überversorgung werden kurzfristig Neuregelungen benötigt, die einen Abbau der P-Überver-

sorgung der Böden einleiten. Vorschläge für die Erreichung dieser Ziele und begleitender Maß-

nahmen finden sich in Anhang A1 und A2.  

Gerne sind die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Pflanzenernährung bereit, sich mit ihrem 

breiten Spektrum an Expertise in die Novellierung der Stoffstrombilanzverordnung sowie in weiter-

führende Schritte zur Gestaltung einer ökonomisch und ökologisch nachhaltigen Landwirtschaft in 

Deutschland einzubringen. 

Für die Deutsche Gesellschaft für Pflanzenernährung, 

Göttingen, 25. November 2020 
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ANHANG 
 

A1 VORSCHLÄGE DER DGP FÜR FLANKIERENDE MAßNAHMEN 

- Gründung und budgetäre Ausstattung eines Förderungsfonds für die Entwicklung technischer 

und operativer Innovationen zur Ausschleusung von N und P aus Stoffkreisläufen der 

Veredlungs- und Bioökonomiebrache. 

- Gründung und budgetäre Ausstattung eines Förderungsfonds für den nachhaltigen Gemüsebau 

zur raschen und effektiven Minderung der Stickstoffsalden im Gemüsebau. 

- Prüfung und ggf. Förderung von Konzepten für eine Beimengungspflicht für Recycling-Nähr-

stoffe zu konventionellen N- und P-Mineraldüngern analog zum KFZ-Treibstoff E10. 

- Umstellung der Nährstoffberichterstattung der Länder auf international anerkannte OECD-

Methodik auf der Grundlage von Brutto-Nährstoffsalden, somit keine Fortsetzung der bishe-

rigen Praxis des Vorwegabzugs von „unvermeidbaren Verlusten“ in der Nährstoffbilanzierung. 

- Ergänzung der Nährstoffberichterstattung der Länder um ein Monitoring der Phosphorgehalte 

der Böden (mit Datenaggregation auf Kreisebene) zur Erfolgskontrolle der Maßnahmen. 

A2 VORSCHLÄGE DER DGP FÜR MAßNAHMEN ZUR MINDERUNG DER P-

ÜBERSCHUSSSITUATION 

- Mit der aktuellen Novellierung der StoffBilV sollten für Betriebe mit Flächen, deren P-Versor-

gung oberhalb von 6 mg PCAL 100 g-1 Boden liegt, gestaffelte Brutto-P-Salden festgelegt werden, 

die den bisher eingetretenen Grad der P-Überversorgung der jeweiligen Böden berücksich-

tigen. 

o Für sehr hoch mit P versorgte Flächen (>12 mg PCAL 100 g-1 Boden) müssen deutlich 

negative Brutto-P-Salden festgelegt werden. 

o Bei nur leicht überversorgten Flächen (>6 mg PCAL 100 g-1 Boden) kann zunächst ein 

zulässiger Brutto-P-Saldo in Höhe von 0 kg P2O5 ha-1 Jahr-1 akzeptiert werden. 

o Alle Betriebe mit Böden, deren P-Versorgung oberhalb von 6 mg PCAL 100 g-1 Boden liegt, 

sollten mit der Novellierung der StoffBilV frühzeitig informiert werden, dass es zukünftig 

Fortschreibungen der Maßnahmen zum Abbau der P-Überversorgung der Böden geben 

wird, die langfristige Gültigkeit haben. 

- Auf sehr hoch mit P versorgten Flächen (>12 mg PCAL 100 g-1 Boden) sollte jegliche Form der 

mineralischen P-Düngung ab sofort nicht mehr zulässig sein. 

- Die DGP sieht es als dringendes Ziel an, dass mittelfristig (2050) auch in Veredlungsregionen 

Böden mit P-Überversorgungen oberhalb von 12 mg PCAL 100 g-1 Boden nicht mehr vorkom-

men. (Werte oberhalb von 12 mg PCAL 100 g-1 Boden entsprechen der P-Versorgungsstufe E 

„sehr hohe P-Versorgung“.) Aus Gründen des Ressourcen- und Umweltschutzes sollte hier 

mittelfristig die P-Düngung vollständig ausgesetzt werden, um durch pflanzlichen Entzug eine 

Verminderung der Boden-P-Überversorgung zu erzielen (VDLUFA 2018). 

- Die DGP gibt weiterhin zu bedenken, dass in Deutschland trotz des Vorhandenseins großer 

Regionen mit z.T. massiver P-Überversorgung der Böden gleichzeitig (wenige) P-unterversorgte 

Böden existieren. Die Neuregelungen sollten zulassen, dass es dort regelungskonform möglich 

bleibt, diese Böden in die Gehaltsklasse C (VDLUFA 2018) zu überführen. 
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